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Fundsachen
FolgendenachstehendaufgeführteFundsachenwurdenabgegebenundkön-
nen beim Fundbüro im Bürgerbüro Elzach, Zimmer 1, Schmiedgasse 10 B,
79215 Elzach abgeholt werden:
2 Schlüssel am Band mit Anhänger

1 Generalschlüssel mit Anhänger

Kath. Kindergarten Siebenfelsen Yach: Kuchenverkauf

Am Ostersamstag, 8.4., verkauft die Elternschaft des Kindergarten Siebenfel-
sen in Yach selbstgebackene Kuchen und Torten auf dem Elzacher Wochen-
markt. Der Erlös kommt unseren Kindern zugute. Über euren Besuch und eure
Unterstützungwürdenwir uns sehr freuen undwünschen allen schöne Ostern!

Klangmeditation mit der Bass- und der Körpertambura

Donnerstags: 13.April / 27.April / 11.Mai / 15.Juni / 6.Juli
Zeit: 19.30 bis 20.30 Uhr
Ausgleich: 17 Euro
Anmeldung und Information: Telefon 07682 / 9 26 19 01
Leitung: Beate Klein - Impulse für Lebensfreude, Elzach
Dorothea Hagner - Klang- und Schwingungstherapeutin, Elzach
Ort: Bürgerzentrum Krone Ladhof, Ladhof 5, Elzach

BUND-Interessierten-Treffen

Liebe Mitglieder und Freunde des BUND e.V. im Zweitälerland,
der BUND-Ortsgruppe Oberes Elztal und der BUND-Landesverband Baden-
Württemberg e.V. laden Sie herzlich zu einem Treffen ein:
Dienstag, 18. April, 19 Uhr im Bürgerzentrum Ladhof in Elzach, Ladhof 5.

Wir würden uns sehr freuen, Sie an diesem Abend begrüßen zu dürfen. Aus-
gehend von Ihren Interessen und Themenwünschen möchten wir über mög-
liche BUND-Angebote undVeranstaltungen im oberen Elztal sprechen. Dabei
sind Ausflüge in die Natur rund um das Zweitälerland genauso denkbar wie
Info-Veranstaltungen zur Plastikflut, zum nachhaltigen Leben oder Aktivitä-
ten wie Baumpflanzaktionen, Aktivierung einer Kindergruppe – um nur ei-
nige Themenbeispiele zu nennen. Sie sind herzlich willkommen - wir freuen
uns auf Sie! Sollten Sie am 18.4.verhindert sein, aber beim BUND mitarbeiten
wollen, schreiben Sie uns: BUND-Oberes-Elztal@gmx.de
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag der BUND-Aktiven des oberen Elztals
Bettina Wörner und Thomas Hämmerle sowie Thomas Giesinger
Koordinator für Ehrenamtsförderung beim BUND BW e.V.
BUND-Hauptgeschäftsstelle Radolfzell-Möggingen

Cafe Vielfalt

Das Café Vielfalt ist ein wunderbarer Ort für interessante Begegnungen und
Gespräche zwischen Elzacher Neuzuzügen und eingesessenen Einheimi-
schen. Es findet einmal monatlich im Bürgerzentrum Krone-Ladhof von 15
bis 17 Uhr statt.ALLEBürger sind herzlich eingeladen zu den nächsten Treffen
am 15.05., am 12.06 und am 03.07.

Die Stadt Elzach gratuliert zum Geburtstag

c Prechtal

12. April: Alois Wernet (90 Jahre).
c Yach

09. April: Anton Sigmund Schultis (75 Jahre).

Ostermontagswanderung rund um Bombach

Zur Ostermontagswanderung „rund um Bombach“ lädt der Schwarzwald-
verein Elzach-Winden herzlich ein. Die Route führtvom Sportplatz Bombach
zur Vogtskreuzhütte (Rast mit Kaffee und Kuchen) und über die Sommerhal-
de zurück nach Bombach. Die Wanderstrecke beträgt ca. 8 Kilometer, der
Höhenunterschied ca. 200 Meter. Eine Kurzwanderung (800 Meter) ist mög-
lich, vom Parkplatz Kreuzweg zur Vogtskreuzhütte. Die Anfahrt erfolgt mit
Fahrgemeinschaften in Privatautos.
Treffpunkt: Ostermontag, 10.04., 13 Uhr, Elzach, „Parken an der Elz“, und

um 13.05 Uhr in Oberwinden, Bushaltestelle „Neudorf“

Nähere Information bei Brigitte Schätzle, Telefon 07641 / 53412.
Alle SWV-Mitglieder sowie alle anderen Wander- und Naturfreundinnen
und -freundesindherzlichwillkommen.Weitere Infosauch imInternetunter
www.swv-elzach-winden.de

Blutspendetermin in Elzach am 8. April

Blut spenden, Leben schenken und als Dankeschön
eine exklusive Glasflasche mit nach Hause nehmen!
Drei Prozent der Bevölkerung spendet Blut. Dabei

wird Blut täglich zur Behandlung von Patient:innen

in Krankenhäusern benötigt.

Täglich werden in Baden-Württemberg und Hessen
mehr als 2.700 Blutspenden benötigt. Es gibt keine
künstliche Alternative für Blut. Patientinnen und Pa-
tienten allerAltersklassen sind im Rahmenvon The-
rapien auf die kontinuierliche und lückenlose Ver-
sorgung angewiesen.
Jetzt gemeinsam die Versorgung über den Osterfeiertagen sicherstellen!

Nächster Blutspendetermin:

Samstag, 8. April von 10 bis 15 Uhr

Schule / Turnhalle, Am Schießgraben 7, Elzach

Blutspendertermin einfach online reservieren unter www.blutspende.de/ter-
mine
Jede/r Blutspender:in erhält als Dankeschön eine Trinkflasche aus Glas im ex-
klusiven DRK-Design.
Hätte, könnte, sollte – einfach machen! Benötigt wird für eine Blutspende nur
ca. eine Stunde Zeit, davon dauert die reine Blutentnahme bloß knapp 10 Mi-
nuten. Alle Termine sowie kurzfristige Änderungen, aktuelle Maßnahmen und
Infos rund um das Thema Blutspende online unter www.blutspende.de oder
telefonisch kostenfrei unter 0800 / 11 949 11. Die Teilnahme an der Blutspende
ist nur mit Terminreservierung möglich.

TTC Elzach - Spielergebnisse

Mit folgenden Ergebnissen endet die Saison 2022/23:
TTC Elzach III – TV Freiburg St.Georgen III 8:1
TTC Elzach II – FC Kollnau III 9:6
SV Waldkirch II – TTC Elzach III 8:0
Die erste Herrenmannschaft ist Meister der Kreisliga B Gr. 2. Damit ist der
Wiederaufstieg in die Kreisliga A mit 25:3 Punkten geschafft. Topscorer der
Mannschaft ist Markus Ziegler, der mit 22:1 Spielen bis auf ein einziges Spiel
alle Spiele in dieser Saison gewonnen hat. Die zweite und die dritte Herren-
mannschaft beenden die Runde auf dem 6. Tabellenplatz. DieZweite mit 5:19
Punkten und die Dritte mit 10:18 Punkten.
Mehr Infos gibt es auf unserer Homepage www.ttc-elzach.de.

Kuchenverkauf der Skizunft Elzach

Am 15. April findet der Kuchenverkauf der Skizunft Elzach statt. Auf dem
Elzacher Wochenmarkt werden Vertreter der Skizunft Euch gerne leckerem
Kuchen und Torten anbieten. Wir freuen auf Euer Kommen! Eure Skizunft

kfd Elzach - Infoabend „rechtliche Vorsorge“

Die kfd Elzach lädt aus akuellem Anlass alle interessierten BürgerInnen zu
einem Infoabend zum Thema „rechtliche Vorsorge“ ein im Bürgerzentrum
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WICHTIGE TELEFONNUMMERN

BEREITSCHAFTEN
Wasserversorgung: Tel. 07682 91828-0

Stadtentwässerung: 07682 8463

Störungen Nahwärme: 07682 92 44 725

Öffnungszeiten Recyclinghof Elzach:
Fr. 13–17 Uhr, Sa. 9–13 Uhr

Öffnungszeiten Grünschnittsammelplatz: 
Fr. 13–17 Uhr, Sa. 9–14 Uhr und außerdem von 
April bis Mitte Oktober zusätzlich Mi. 16–19 Uhr
Sozialstation: Tel. 07682 909040

Betreuungsgruppe, Ehrenamtlicher Besuchsdienst 
„Zämme“: Tel. 07682 909040

Dorfhelferinnen / Einsatzleitung: Tel. 0761 4010618

Birgitta Fahrländer: Tel. 017617612633 
E-Mail: birgitta.fahrlaender@dorfhelferinnenwerk.de

Ambulanter Pflegedienst Heike Schmook 
Tel. 07682 921537, www.pflegedienst-schmook.de

Kommunale Inklusionsvermittlung der Stadt Elzach, 
Gemeinden Winden und Biederbach 
Telefon: 07682 80412, E-Mail: inklusion@elzach.de

Katholische Pfarrbüros:
• Elzach, Kirchplatz 6, Tel.: 07682 / 8083-0, Fax 8083-10
E-Mail: info@kath-oberes-elztal.de 

Öffnungszeiten: Mittwoch, Donnerstag, Freitag von 9 bis 12 Uhr, Donnerstag von 15 bis 18 Uhr

• Oberwinden, Kirchberg 16, Tel.: 07682 / 256, Fax  8435
E-Mail: hoernleberg@kath-oberes-elztal.de

Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr, Mittwoch von 15 bis 18 Uhr

Evangelisches Pfarrbüro
Elzach, Zollstockstraße 6, Tel.: 07682 / 8281,
E-Mail: Elzach-oberprechtal@kbz.ekiba.de// Homepage: www.eki-elzach-oberprechtal.de

Öffnungszeiten: Dienstag, 10.30 bis 12 Uhr, Donnerstag, 15 bis 16.30 Uhr.

Öffnungszeiten der Pfarrbüros

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 
DER STADT ELZACH

   GEWERBEVEREIN ELZACH

KINDERGÄRTEN
Bürgerzentrum Krone – Ladhof

JUBILARE

   VEREINSGESCHEHEN AUS ELZACH 1
5 31

Konzeptvergabe  „Alte Feuerwehr Elzach“  |  Stadt Elzach
BESCHREIBUNG DER VERGABE Kurzfassung, Stand 07.03.2023 

Anlass
Mit der Realisierung des Neubaus des neuen Rettungszentrums Elzach (Feuerwehr 
und DRK) in der Weilerstraße am südlichen Ortseingang wird der ehemalige Feuer-
wehrstandort in der Freiburger Straße abgelöst. 
Das Grundstück befindet sich komplett im Eigentum der Stadt, sodass die Veräuße-
rung im Rahmen einer Konzeptvergabe erfolgen soll, um eine bestmögliche Um-
setzung zu erreichen.

Verfahren
Das Verfahren wird 2-phasig mit einer Auswahlphase und einer Vergabephase 
durchgeführt. Die vollständigen Vergabeunterlagen können beim Verfahrens- 
betreuer (Architekturbüro Thiele,) formlos angefordert werden: wettbewerb@
architekturbuero-thiele.

Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind Teams unter der Federführung eines Investors zusammen 
mit Architekten. 

Beurteilungs- und Vergabekriterien

Termine Auswahl- und Vergabeverfahren
Ende Bewerbungsfrist Auswahlverfahren 05.05.2023
Information Teilnehmer 12.05.2023
Abgabe Planungskonzept 16.06.2023
Sitzung Vergabegremium Ende KW 26-2023

Zielstellung
Das Grundstück mit einer Gesamtfläche von 2.759 m², liegt im südlichen Bereich 
der Kernstadt Elzach. Zielstellung ist die Entwicklung eines Bebauungskonzepts für 
das Grundstück mit Ausarbeitung eines Gebäudekonzepts, das entsprechend der 
Vorgabe des Raumprogramms eines 2-gruppigen Kindergartens, diesen mit einer 
Wohnnutzung in Form von Geschosswohnungsbau verbindet. Zudem wird ein dif-
ferenziertes Freiraumkonzept erwartet.

Elzach, 06.04.2023



Mitgliederversammlung DRK OV Prechtal

Zur ordentlichen Mitgliederversammlung des Deutschen Roten Kreuzes,
Ortsverein Prechtal am Freitag, 14. April, um20Uhr imGasthaus Adler-Pelz-
mühle, in Biederbach-Frischnau laden wir recht herzlich ein.
Tagesordnung: 1. Begrüßung durch den 1.Vorsitzenden; 2. Gedenkminute für
verstorbene Mitglieder; 3. Geschäftsbericht der Schriftführerin 2022; 4. Tä-
tigkeitsbericht der Bereitschaftsleitung 2022; 5. Bericht der Leiterin der Sozi-
alarbeit 2022; 6. Bericht der Leiterin des Jugendrotkreuzes Prechtal 2022; 7.
Kassenbericht durch Kassierer / Prüfbericht und Entlastung des Kassierers
2022; 8. Bericht des 1. Vorsitzenden 2022; 9. Entlastung der Gesamtvorstand-
schaft 2022; 10. Haushaltsplan 2023; 11. Ehrungen; 12. Wahl von zwei Dele-
gierten für die Kreisversammlung des KV Emmendingen; 13. Wahl von 2 Kas-
senprüfern für das Geschäftsjahr 2023; 14. Wortmeldungen.
Über Ihren Besuch würden wir uns sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen Josef Volk, 1. Vorsitzender

Spielplan SG Prechtal/Oberprechtal

Spielplan der Jugend: Mittwoch, 12. April
18:00 Uhr SF Eintracht Freiburg B2 – SG Oberes Elztal B1
Spielplan der Aktiven: Samstag, 8. April
17:30 Uhr SG Simonswald/Obersimonswald - SG Prechtal/Oberprechtal

Kaffee und Kuchen mit Essensangebot vom 7. bis 10.4.
beim Kurpark - Kurkonzert am Ostermontag

Im Rahmen des Osterdorfes lädt die Trachtenkapelle Oberprechtal von Karfrei-
tag bis Ostermontag zu Kaffee, Kuchen, Getränken und weiteren Essensange-
boten (wie Herings-/Käse-/Wurstweckle, Grillwürste usw.), in die Musikerhüt-
te beim Kurpark/Festplatz in Oberprechtal ein. Die Musikerhütte ist Karfreitag,
Ostersonntag und Montag ab 11 Uhr geöffnet, am Karsamstag ab 13 Uhr. Am
Ostermontag, 10.4., findet ab 14 Uhr ein Kurkonzertmit der Abteilung des Mu-
sikverein Trachtenkapelle Oberprechtal beim Festplatz/Pavillon statt. Hierzu
sind alle recht herzlich eingeladen.Über Kuchenspenden aus der Bevölkerung
würdenwir uns sehr freuen und bedankenwir uns schon jetzt. Das Zeitfenster
für die Kuchenabgabe ist am Karfreitag/Ostersonntag und Ostermontag, von
11 bis 12.30Uhr, Karsamstag, ab 12.30Uhr. Bringen Sie bitte die Zutaten-/Re-
zeptliste mit. Bei schlechtem Wetter findet die Bewirtung in der Festhalle statt.

Kaffee und Kuchen mit Essensangebot vom 7. bis 10.4.
beim Kurpark - Kurkonzert am Ostermontag

Im Rahmen des Osterdorfes lädt die Trachtenkapelle Oberprechtal von Kar-
freitag bis Ostermontag zu Kaffee, Kuchen, Getränken und weiteren Essens-
angeboten (wie Herings-/Käse-/Camembert-/Wurstweckle, Grillwürste
usw.), in die Musikerhütte beim Kurpark/Festplatz in Oberprechtal ein. Die
Musikerhütte ist Karfreitag, Ostersonntag und Montag ab 11 Uhr geöffnet,
am Karsamstag ab 13 Uhr. Am Ostermontag, 10.4., findet ab 14 Uhr ein Kur-
konzert mit der Abteilung des Musikverein Trachtenkapelle Oberprechtal
beim Festplatz/Pavillon statt. Hierzu sind alle recht herzlich eingeladen.
ÜberKuchenspendenwürdenwirunssehr freuenundbedankenunsschon
jetzt. Das Zeitfenster für die Kuchenabgabe ist am Karfreitag/Ostersonntag
und Ostermontag von 11 bis 12.30 Uhr, Karsamstag ab 12.30 Uhr. Bringen Sie
bitte die Zutaten-/Rezeptliste mit. Bei schlechtem Wetter findet die Bewir-
tung in der Festhalle statt. Ihr Musikverein Trachtenkapelle Oberprechtal

Generalversammlung des SV Yach am 17. April

AmMontag, 17. April, findet um20Uhr imGasthaus Sonne in Yach die dies-
jährige Generalversammlung des SV Yach statt.
Tagesordnung: 1. Begrüßung und Totenehrung; 2. Bericht des 1. Vorstandes;
3. Bericht des Schriftführers; 4. Bericht des Kassierers; 5. Bericht der Kassen-
prüfer; 6. Entlastung Kassierer undVorstandschaft; 7. Neuwahl eines Kassen-
prüfers; 8. Wünsche und Anträge.
Wünsche und Anträge sollten möglichst bis zum 12.04., in schriftlicher Form
beim 1. Vorsitzenden Matthias Klausmann eingereicht werden.
Mit sportlichen Grüßen Sportverein Yach.

Marktgespräche der Freie Wähler

Unsere Mitglieder der Fraktion sind am Samstag, 15. April, von 9.30 bis
11.30 Uhr wieder auf dem Wochenmarkt und freuen sich auf interessante
Gespräche zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der nächsten Gemein-
deratssitzung. Auch allgemeine kommunalpolitische Themen können dort
gerne erörtert werden. Kommen sie einfach vorbei - wir freuen uns auf sie!
Freie Wähler – www.fw-elzach.de

Verbandssatzung der Elztal-Schule Gutach im Breisgau
Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum
Elztal-Schule - SBBZ -

Zur Bildung dieses Schulverbandes vereinbaren die beteiligten Gemeinden
aufgrund von § 31 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg (SchG) i.d.F. vom
01.August 1983 i.V. mit §§ 5 und 6 des Gesetzes über kommunale Zusammen-
arbeit (GKZ) i.d.F. vom 16.09.1974 (Ges.Bl.S.408) die folgende
S c h u l v e r b a n d s s a t z u n g
§ 1
Mitglieder, Name und Sitz des Verbandes
1. Die Gemeinden / Städte Biederbach, Elzach, Gutach im Breisgau, Simons-
wald, Waldkirch und Winden im Elztal im Landkreis Emmendingen, im fol-
genden Verbandsgemeinden genannt, bilden unter dem Namen Elztal-Schule
Gutach im Breisgau (Förderschule) einen Schulverband.
2. Der Schulverband, im folgenden Verband genannt, hat seinen Sitz in Gutach
im Breisgau.
§ 2
Aufgaben des Verbandes
1. Der Verband ist Träger der Förderschule nach Maßgabe des § 15 und im Sinne
von § 27 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg.
2. Die sachlichen Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Unterrichtsertei-
lung werden nach den gesetzlichen Bestimmungen geschaffen.
§ 3
Schulbezirk und sachlicher Schulbereich
Die Schulträgerschaft des Verbandes erstreckt sich räumlich auf das gesamte
Gebiet der Verbandsgemeinden. In der Verbandsschule werden die in diesem
Gebiet sonderschulpflichtigen Schüler mit besonderem Bildungs- und Bera-
tungsbedarf unterrichtet.
§ 4
Organe des Verbandes
Organe des Verbandes sind:
die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende.
§ 5
1. Die Verbandsversammlung besteht aus den Bürgermeistern der Verbandsge-
meinden kraft ihres Amtes.
2. Das Stimmverhältnis untereinander wird wie folgt festgelegt:
Jede Gemeinde bis 1000 Einwohner hat eine Stimme,
für jede angefangenen weiteren 1000 Einwohner eine weitere Stimme, jedoch
kann kein Mitglied mehr als 40 Prozent der Gesamtstimmen auf sich vereini-
gen. Maßgebend ist die Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.
3. Der Bürgermeister einer Verbandsgemeinde wird bei Verhinderung durch
seinen allgemeinen Stellvertreter vertreten.
4. Die Verbandsversammlung beschließt über die grundsätzlichen Angelegen-
heiten des Verbandes. Sie ist insbesondere zuständig für die Beschlussfassung
über
a) die Wahl des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter,
b) die Aufnahme neuer Mitglieder,
c) das Ausscheiden eines Mitgliedes,
d) die Änderung der Satzung,
e) den Erlass von Satzungen
f) die Auflösung des Verbandes,
g) den Erlass der Haushaltssatzung und der Nachtragssatzung sowie über die
Feststellung des Ergebnisses der Jahresrechnung,
h) Maßnahmen, deren Kosten den Betrag von 10.000 Euro übersteigen.
§ 6
Verbandsvorsitzender
Der Verbandsvorsitzende und seine Stellvertreter werden von der Verbands-
versammlung aus ihrer Mitte auf fünf Jahre gewählt. Scheiden sie vorzeitig aus
der Verbandsversammlung aus, so wird für den Rest ihrer Amtszeit jeweils ein
Ersatzmann gewählt. Bis zur Neuwahl nehmen der bisherige Vorsitzende bzw.
seine Stellvertreter ihr Amt weiter wahr.

§ 7
Verwaltungsleihe
Das für die Reinigung und Unterhaltung des Gebäudes, die Unterstützung des
Schulleiters erforderliche Personal, sowie die Verwaltungsleistungen für das
SBBZ Elztal-Schule wird in Form der Verwaltungsleihe dem Schulverband vom
Verbandsmitglied Gemeinde Gutach im Breisgau zur Verfügung gestellt. Die
anteiligen Personalkosten werden dem Schulverband quartalsmäßig von der
Gemeinde in Rechnung gestellt.
§ 8
Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung
1. Für die Wirtschaftsführung desZweckverbandes gelten dieVorschriften über
die Gemeindewirtschaft entsprechend mit Ausnahme der Vorschriften über
die Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans so-
wie der Jahresrechnung, über das Rechnungsprüfungsamt und den Fachbeam-
ten für das Finanzamt.
2. Bei der Kassenführung des Verbandes ist eine von der Gemeindekasse ge-
trennte Geldverwaltung und die Führung besonderer Konten für den bargeld-
losen Zahlungsverkehr erforderlich.
3. Der Kassenverwalter und der Schriftführer desZweckverbandeswerdenvon
der Verbandsversammlung bestimmt.
§ 9
Deckung des Finanzbedarfs
Soweit der Finanzbedarf des Verbandes nicht durch andere Einnahmen ge-
deckt werden kann, wird er von den Verbandsgemeinden durch eine jährliche
Schulkostenumlage (§ 10) und bei Investitionen durch eine Kapitalumlage (§ 11)
aufgebracht.
§ 10
Jährliche Schulkostenumlage
1. Die jährliche Schulkostenumlage wird erhoben um den laufenden Schulkos-
tenaufwand zu decken. Umlageschlüssel ist die Zahl der Schüler am Stichtag
der allgemeinen Schulstatistik des vorangegangenen Kalenderjahres.
2. Die Schulkostenumlage ist in einer Summe zum 01.04. eines Jahres fällig.
3. Für besondere Vorhaben kann durch die Verbandsversammlung eine geson-
derte Umlage bestimmtwerden. Diese Umlage bestimmt sich zu 50 Prozent aus
den durchschnittlichen Schülerzahlen der letzten 5 Jahre und zu 50 Prozent aus
den jeweiligen Einwohnerzahlen zum 30.06 des Vorjahres.
§ 11
Kapitalumlage
1. Verbleibt bei Investitionen nach Abzug der sonstigen Einnahmen (Beihilfen,
Zuschüssen, Schenkungen und dergleichen) noch ein ungedeckter Aufwand
von mehr als 25.000 €, so kann der verbleibende Aufwand durch die Aufnah-
me von Darlehen gedeckt. Die hieraus entstehenden Zins- und Tilgungsleistun-
gen sind von den Verbandsgemeinden durch eine Kapitalumlage aufzubrin-
gen.
2. Der Verband kann ferner eine Kapitalumlage erheben, wenn er zur Erfüllung
seiner Aufgaben Vermögensgegenstände erwerben, neu schaffen oder voll-
ständig erneuern muss und der Umlagebedarf dafür auf mindestens 3.000 Eu-
ro pro Jahr veranschlagt wird.
3. Umlageschlüssel für die Kapitalumlage ist zu 50 Prozent die durchschnittli-
che Schülerzahl der letzten 5 Jahre und zu 50 Prozent die jeweilige Einwohner-
zahl zum 30.06. des Vorjahres.
4. Vorzeitige Kapitaltilgung ist jeweils zum 31.12. eines Jahres möglich. Der An-
teil am jeweiligen Restdarlehen des Verbandes errechnet sich hierbei ebenfalls
nach der Einwohnerzahl vom 30.06. des Vorjahres. Bei einer vorzeitigen Kapi-
taltilgung ist eine vierteljährliche Kündigungsfrist einzuhalten.
5. Die Kapitalumlage wird jeweils einen Monat nach ihrer Anforderung fällig.
Je nach Kassenbedarf kann sie zur Durchführung der Maßnahme sofort in vol-
ler Höhe oder in Teilbeträgen erhoben werden.
§ 12
Öffentliche Bekanntmachung
Die öffentlichen Bekanntmachungen des Schulverbandes erfolgen nach der je-
weiligen Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung der einzel-
nen Mitglieder.
§ 13
Neuaufnahme und Ausscheiden von Verbandsgemeinden
1. Die Aufnahme weiterer Gemeinden in den Verband wird in der Regel nur zu
Beginn eines Schuljahres zugelassen. Das gleiche gilt für das Ausscheiden
einer Gemeinde aus dem Verband. Die Bedingungen, unter denen eine Ge-
meinde in den Verband neu aufgenommen wird, werden zuvor zwischen dem
Verband und der aufnahmeantragstellenden Gemeinde schriftlich vereinbart.
In der Regel hat die beitretende Gemeinde an den Verband einen Kapitalzu-
schuss zu zahlen, der im Sinne von § 9 GKZ die Vorteile und Nachteile der
Beteiligten in angemessener Weise ausgleichen soll.

2. Ausscheiden einer Gemeinde ist nur möglich, wenn die auf sie entfallenden
Verpflichtungen von ihr zum Ausscheidungstermin erfüllt sind. Sie hat durch
ihr Ausscheiden keinen Anspruch an das, durch den Verband bis zu ihrem
Ausscheiden geschaffene Vermögen.
§ 14
Satzungsänderung
Ein Beschluss, der die Verbandssatzung ändert, bedarf einer Mehrheit von
zwei Dritteln der satzungsgemäßen Stimmzahl der Verbandsmitglieder.
§ 15
Auflösung des Verbandes
1. Zum Beschluss über die Auflösung des Verbandes ist eine Mehrheit von drei
Vierteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl der Verbandsmitglieder erforder-
lich. § 30 SchG findet Anwendung.
2. Bei der Auflösung werden das Vermögen und die Verbindlichkeiten des Ver-
bandes auf die ihm bei der Auflösung angehörenden Gemeinden aufgeteilt,
soweit sie nicht auf andere Rechtsträger, die die Verbandsaufgaben ganz oder
teilweise übernehmen, übertragen oder von diesen übernommen werden.
Maßstab für die Aufteilung des Vermögens ist die Einwohnerzahl der Ver-
bandsmitglieder zum 30.06. des vorangegangenen Jahres.
3. Für Verpflichtungen des Verbandes, die nur einheitlich erfüllt werden kön-
nen und über die Abwicklung der Auflösung hinauswirken, bleiben die Ver-
bandsgemeinden Gesamtschuldner. Die Erfüllung solcher Verpflichtungen ist,
sofern bei der Auflösung nichts anderen vereinbart wird, Aufgabe der Sitzge-
meinde desVerbandes. Die übrigen Gemeinden haben dieser ihrenAnteil nach
Maßstab des Absatzes 2 zu zahlen.
§ 16
Inkrafttreten
Diese Verbandssatzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung
in Kraft.

Gutach im Breisgau, den 24. März 2023
gez. Sebastian Rötzer, Verbandsvorsitzender

Schwarzwaldverein Oberprechtal

Kleine Wanderung mit Osterhasensuche
Liebe Kinder, liebe Erwachsene, es ist weit über den Ort hinaus bekannt,
dass sich in diesen Tagen in Oberprechtal alles um den Osterhasen dreht.
So soll auch heuer die beliebte Osterhasen- und Eiersuche wieder stattfin-
den. Hierzu lädt der Schwarzwaldverein am Ostermontag, 10.04., Klein
und Groß herzlich ein.
Treffpunkt ist um13Uhr beimSchwimmbad in Oberprechtal. Dort beginnt
eine kleine Wanderung auf einem Weg, der auch mit Kinderwagen begeh-
bar ist. Nicht allzu weit entfernt - so nach etwa einem Km - hat der Oster-
hase für jeden der kleinen Teilnehmer ein Osternest mit Süßigkeiten ver-
steckt. Es wird mit Sicherheit jeder fündig. Zum Schluss der Suchaktion ist
eine Einkehr mit gemütlichem Beisammensein vorgesehen.
Auf eine rege Teilnahme freut sich dasOsterhasenteamdes Schwarzwald-
vereins Schwarzwaldverein Oberprechtal

Männergesangverein „Eintracht“ Oberprechtal:
Generalversammlung

Am Dienstag, 18. April, findet um 20 Uhr die Generalversammlung des
MGV „Eintracht“ Oberprechtal im Gasthaus zum Schützen statt.
Tagesordnung: 1. Begrüßung und Totenehrung; 2. Bericht des 1. Vorsitzen-
den; 3. Protokoll der letzten Generalversammlung; 4. Tätigkeitsbericht; 5.
Kassenbericht des Kassierers; 6. Bericht der Kassenprüfer; 7. Entlastung
des Kassierers; 8. Bericht des Chorleiters
9. Bericht über Proben und Auftritte; 10. Verschiedenes, Wünsche und An-
träge.
Zu dieser Generalversammlung sind hiermit alle Ehrenmitglieder, Mitglie-
der, Stadt-und Ortschaftsräte, Vertreter der örtlichen Vereine, Freunde und
Gönner des Vereins, sowie alle Partner/innen der Sänger recht herzlich
eingeladen. MGV „Eintracht“ Oberprechtal, die Vorstandschaft

Krone-Ladhof am 19. April, um 19.30 Uhr.
Herr Rechtsanwalt Waldemar Kiesel, Fachanwalt für Familienrecht, Erbrecht
und Testamentvollstreckung von der Anwaltskanzlei Dr. Thoma u. Partner
in Waldkirch, wird an diesem Abend über Themen wie z.B. Vorsorgevoll-
macht und Patientenverfügung informieren und wichtige Fragen und Anre-
gungen der Besucher beantworten. Der Eintritt ist frei. Ihre kfd Elzach

Ein Dorf im Osterglanz: Osterdorf Oberprechtal

Vom 2. bis 16. April erstrahlt der Kurort Oberprechtal in österlichem Glanz.
Schon am Ortseingang begrüßen Riesen-Osterhasen die Besucher. Kurpark
und Ortsmitte sind liebevoll frühlingshaft dekoriert.
BisOstermontag, ist dieHütteamKurpark /bei der Festhalle täglichbewirtet.
Am Ostermontag, 10. April bietet der Schwarzwaldverein um 13 Uhr eine
Osterhasensuche für Familien an (Treffpunkt Schwimmbad), um 14 Uhr
spielt die Trachtenkapelle im Kurparkpavillon. Das Osterdorf ist wetterun-
abhängig noch bis zum 16. April zu bestaunen. https://www.el-
zach.de/site/Elzach/node/259852?QUERYSTRING=osterdorf
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